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Hansueli Schirer berat Curaviva-Institutionen in rechtlichen Fragen

«Missbrauche nehmen zu beim
Ausstellen von Krankheitszeugnissen»

Meist geht es um krank geschriebene Angestellte,
Kiindigungen und Arbeitszeugnisse, wenn sich die
Verantwortlichen von Institutionen an die Rechts-
beratung von Curaviva Schweiz wenden. Aber
auch Missbrauche beschéftigen sie laut Hotline-
Betreuer Hansueli Schiirer immer wieder.

Von Barbara Steiner

Herr Schiirer, ein Heimleiter beobachtet, dass eine Mitarbei-
terin auf das Verhalten eines Bewohners mit Demenz zuneh-
mend gereizt reagiert. Er kann nicht ausschliessen, dass nicht
ein Sturz, sondern heftiges Schiitteln die Hiamatome an den
Oberarmen des Mannes verursacht hat. Was raten Sie ihm?
Hansueli Schiirer: Ich empfehle ihm, vorerst das Gesprach zu
suchen mit der Mitarbeiterin und dabei auch

ihre Befindlichkeit anzusprechen. Vielleicht

Gehoren solche Anfragen zu lhrem Alltag als Curaviva-Rechts-
berater?
Nein, gliicklicherweise nicht. Seit Beginn meiner Tatigkeit vor
einem Jahr hatte ich rund 600 Beratungskontakte. Es gab Pha-
sen, in denen Gewalt und sexuelle Beldstigungen vermehrt ein
Thema waren - ohne offensichtlichen dusseren Grund. Die
Wellen flachten dann aber wieder ab. Ich hatte mich mit Situ-
ationen auseinanderzusetzen, in denen Heimmitarbeitende im
Kontakt mit Arbeitskolleginnen und -kollegen Grenzen tber-
schritten, aber auch mit Vorfallen, in denen Bewohnerinnen
und Bewohner Ubergriffe begingen. Opfer waren sowohl An-
gestellte wie auch Mitbewohnende. In vereinzelten Fallen war
meines Erachtens die fristlose Kiindigung angemessen. Sofort
reagieren musste beispielsweise der Arbeitgeber eines jungen
Pflegers, der versucht hatte, eine 80-jahrige Heimbewohnerin
zu vergewaltigen; diese hatte zudem die Option, Strafanzeige
einzureichen. Auch der Mitarbeiter, der ein
Foto seines ergierten Penis so im Internet plat-

arbeitet die Frau zu viel, ist tiberfordert von
ihren Aufgaben oder hat private Schwierigkei-
ten. Allenfalls lassen sich Massnahmen wie
eine Pensenreduktion oder Anpassungen im
Pflichtenheftins Auge fassen. Auch die Hdma-

«In vereinzelten
Fallen war die
fristlose Kiindigung
angemessen.»

zierte, dass es auf allen Bildschirmen im Be-
trieb erschien, hatte seinen Arbeitsplatz un-
verziglich zu raumen.

Bewohner, die Ubergriffe begehen, diirfen
bleiben?

tome miissen zur Sprache kommen. Falls sich
der Verdacht erhdrtet oder die Mitarbeiterin
sogar zugibt, handgreiflich geworden zu sein,
gibt es verschiedene Moglichkeiten. Der Heimleiter kann die
Mitarbeiterin beispielsweise verwarnen und mit ihr eine Ziel-
vereinbarung abschliessen oder aber die Kiindigung ausspre-
chen. Welche Lésung angebracht ist, hdngt immer von der Si-
tuation und der Vorgeschichte ab. Eine bisher unbescholtene
Mitarbeiterin erhélt sicher eher noch eine Chance als eine un-
zuverlassige Angestellte, die schon mehrmals negativ aufge-
fallen ist.
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Einmal stellte sich tatsdchlich die Frage nach

der Kiindigung des Pensionsvertrags. Ein Be-
wohner hatte mehrmals mit einer dementen Mitbewohnerin
geschlafen; sie hielt ihn fiir ihren Mann. Strafrechtlich gesehen
ist das Schéandung, und die Verantwortlichen miissen zusam-
men mit den Betroffenen und den Angehérigen einen Weg fin-
den, weitere Missbrauche zu verhindern. Ob die Klindigung des
Pensionsvertrags das einzige Mittel ist, hdngt auch hier von
den Umstdnden ab. Eine Alternative kénnte die Umplatzierung
innerhalb der Institution sein. Vielleicht reicht es aber auch,



Kaum da und schon wieder weg: Haufige Krankheitsabsenzen verursachen Liicken im Heimalltag.

mit dem Bewohner - und seinen Angehorigen - Klartext zu
reden und ihn zu verwarnen. Bei der Beurteilung der Frage, ob
Strafanzeige erstattet werden soll, ist die Urteilsfahigkeit bei-
der involvierter Personen zu bertiicksichtigen, die Art der Vor-
falle, die Beweislage und die Haltung der Angehdrigen. Meine
Aufgabe ist es, die rechtlichen Aspekte aufzuzeigen. Der Ent-
scheid iiber das weitere Vorgehen - Kiindigung des Pensions-
vertrags, Einleitung zivil- und strafrechtlicher Schritte und so
weiter - liegt dann aber bei den Betroffenen.

Beschaftigte im Gesundheitswesen sind gemass einer Studie
des Staatssekretariats fiir Wirtschaft (Seco) einem vergleichs-
weise hohen Risiko ausgesetzt, am Arbeitsplatz sexuell
belastigt zu werden. Als Arbeitgeber sind die Heime verpflich-
tet, ihre Angestellten vor solchen Belastigungen zu schiitzen.
Welche Vorkehrungen empfehlen Sie ihnen?

Meiner Erfahrung zufolge ist es fiir die Pflegenden wichtig, Sa-
chen, die sie beschéftigen, im Team offen thematisieren zu
konnen. Der Austausch erleichtert die Bewéltigung des oft sehr
anspruchsvollen Alltags. In einem tragenden Umfeld lassen
sich Probleme vielfach mit einfachen Massnahmen entschar-
fen. So kann es Sinn machen, einen besonders unzurechenba-
ren Bewohner zu zweit zu pflegen oder eine mannliche Fach-
kraft beizuziehen. Es misste ohnehin jedem Heimleiter ein
Anliegen sein, dass in seiner Einrichtung eine konstruktive
Gesprachskultur und Transparenz herrschen und die Mitarbei-
tenden eine Anlaufstelle haben, wenn irgendwo der Schuh
driickt. Zwar verhindert auch ein gutes Betriebsklima Uber-
griffe und Missbrauche nicht mit absoluter Sicherheit. Aber es
ist die wirkungsvollste Pravention.

Was kénnten die Heimleiter noch besser machen?
Vorausschicken mochte ich, dass viele Flihrungspersonen in
Heimen sehr kompetent und gewissenhaft arbeiten. Was man-

Foto: Iris Krebs

che etwas vernachlassigen, ist die Aktenfiihrung. Gerade im
Zusammenhang mit Kiindigungen wegen wiederholten Fehl-
verhaltens ist es wichtig, Belege zu haben fiir vorgiangige Ge-
sprache, Zielvereinbarungen und Verwarnungen. Damit ldsst
sich beweisen, dass eine Kiindigung nicht missbréduchlich er-
folgte. Fehlen sie, ist es weit schwieriger, den Vorwurf zu ent-
kraften. Schriftliche Unterlagen schaffen auch Klarheit bei
Streitigkeiten iber Formulierungen in Zeugnissen.

In welchem Bereich benotigen die Ratsuchenden am haufigs-
ten Unterstiitzung?

Ein Grossteil der Fragen betrifft Krankheitsfédlle. Da geht es
beispielsweise um die Dauer von Lohnfortzahlungen, Kiin-
dungsmodalitdten, Pensenkiirzungen und so weiter. Mitarbei-
tende, die immer wieder oder sehr lange krank sind, sind fiir
Heimbetriebe mitihren meist knappen personellen Ressourcen
eine Belastung. Abhilfe schaffen wiirde hier eine obligatorische
Krankentaggeldversicherung. Der politische Wille fiir die Ein-
flihrung eines solchen Obli-

gatoriums war bislang aber
«Ein gutes Betriebs-
klima ist die
wirkungsvollste
Pravention.»

nicht vorhanden. Ich emp-
fehle den Arbeitgebern, ein
Absenzenmanagement zu
betreiben. Dazu gehoért unter
anderem, dass der behan-
delnde Arzt Kenntnis hat
vom Aufgabenbereich des Patienten. Nur so kann der Mediziner
beurteilen, in welchem Ausmass, fiir welche Aufgaben und wie

lange ein Arbeitnehmer arbeitsunfédhigist. Zudem miissen Ar-
beitszeugnisse einen gewissen Detaillierungsgrad aufweisen,
um aussagekréftig zu sein. Ich stelle immer wieder fest, dass
viele Arzte ein ausgepragtes Schwarz-Weiss-Denken haben:
Die Arbeitgeber sind die Bosen, die Arbeitnehmer die Guten.
Vor diesem Hintergrund sind sie dann auch rasch bereit, Krank-
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heitszeugnisse auszustellen, zuweilen sogar riickwirkende.
Aufgrund meiner jahrelangen Erfahrung muss ich sagen, dass
die Missbrauche in diesem Bereich zunehmen.

Oder aber der zunehmende Druck im Pflegealltag schlagt sich
auf die Gesundheit der Mitarbeitenden nieder ...

Zum Teil ist das sicher so. Es ware auch in keiner Art und Wei-
se gerechtfertigt, Mitarbeitenden mit gesundheitlichen Prob-
lemen grundsatzlich mit Misstrauen zu begegnen. Der grosste
Teil von ihnen ist pflichtbewusst und setzt sich fiir den Betrieb
ein. Die Minderheit, deren Verhalten nicht lupenrein ist, scha-
det letztlich auch ihnen. Nattirlich stellt sich in diesem Zusam
menhangauch die Frage, warum diese Leute dem Arbeitsalltag
fernbleiben mochten. Ich personlich habe den Eindruck, dass
sich immer mehr Menschen tiberfordert fiihlen vom Leben ge-
nerell. Der Beruf ist nur ein Faktor. Zu den gesellschaftlichen
Zusammenhidngen miisste sich ein Soziologe dussern. Ohne
Zweifel ist aber eine gute, transparente Atmosphére im Betrieb
ein taugliches Mittel, der Uberforderung entgegenzuwirken —
und Absenzen und Burn-outs zu reduzieren.

Mobbing soll in Institutionen des Gesundheitsbereichs stark
verbreitet sein.
Ja, aber das Problem betrifft in erster Linie

sorgen, dass der Zustand ein Ende hat - mittels Weisungen oder
anderer Massnahmen. Kann das Opfer die Mobbingvorwiirfe
belegen, muss er ihm unter Umstédnden Schadenersatz und eine
Genugtuung bezahlen. Zu bertlicksichtigen ist, dass einem
Grossteil der Mobbingvorwiirfe eine schlechte Stimmung zwi-
schen Vorgesetzten und Mitarbeitenden zugrunde liegt und
keine systematische, liber langere Zeit andauernde und ohne
begriindeten Anlass erfolgende Ausgrenzung einer Person
durch eine Gruppe von Mitarbeitenden oder einzelne Mitglieder
der Gruppe. Dort geht es somit um ein Fiihrungsproblem, nicht
um Mobbing.

Wann tangiert der Schutz von Bewohnern eines Heims, bei-
spielsweise durch Videoliberwachung, die Privatsphére der
Mitarbeitenden?
Hier bewegen sich die Institutionen zuweilen in einer Grauzo-
ne. So ist es beispielsweise zuldssig, den Eingangsbereich dau-
ernd per Video zu liberwachen - schliesslich sollen keine Un-
befugten Zulass erhalten, und an Demenz erkrankte Personen
sollen das Heim nicht unbemerkt verlassen kénnen. Nicht er-
laubt ist aber das Festhalten ganzer Arbeitsprozesse zwecks
Kontrolle der Mitarbeitenden. Dies gilt es auch zu bedenken,
wenn es um die Aufkldarung von Diebstdhlen geht. Kiirzlich hat
ein Heim die Nachttischschublade in einem

Arbeitnehmende, und ihnen stehen die An-
laufstellen der Gewerkschaften und Berufs-
verbande und spezielle Mobbing-Beratungs-
dienste zur Verfligung. Die Curaviva-Hotline
ist ausschliesslich fiir die Arbeitgeber einge-
richtet worden. Dort wurde ich bisher nicht

«Viele Arzte haben
ein ausgepragtes
Schwarz-Weiss-
Denken.»

Bewohnerzimmer vom Pensionar selber dau-
ernd mit einem versteckten Handy filmen las-
sen. Die Diebin tappte in die Falle und hat die
fristlose Kiindigung akzeptiert. Weil der Be-
wohner die Aufnahme in seinem privaten Be-
reich machte, war das Vorgehen meines Erach-

mit der Thematik konfrontiert.

Die Fiirsorgepflicht der Arbeitgeber umfasst aber auch den
Schutz vor Mobbing. Das Thema miisste sie schon deshalb
interessieren.

Das ist so. Wenn dem Arbeitgeber bekannt ist, dass in diesem
Betrieb jemand unkorrekt behandelt oder gar schikaniert wird,
muss er eingreifen, der Sache auf den Grund gehen und dafiir

tens legitim. Aber wie gesagt: Der Bereich ist
heikel.

Darf der Arbeitgeber tiberpriifen, welche Internetseiten seine
Angestellten besuchen?

Eine personenbezogene Uberwachungist geméss Datenschutz-
recht an sich erst bei Verdacht auf Missbrauch nach Vorankiin-
digung zuldssig. Arbeitsrechtsexperten kritisieren diese Rege-

Anfragen an Rechtsberatung moglichst per Mail

Das Beratungsangebot umfasst die Rechtsgebiete
W privates und 6ffentliches Arbeitsrecht

B Sozialversicherungsrecht

B Patientenrecht

® Datenschutzrecht

B neues Erwachsenenschutzrecht

Erreichbar ist der Beratungsdienst unter
rechtsberatung@curaviva.ch.

Am Montag von 10 bis 12 und von 14 bis 16 Uhr besteht zudem
die Moglichkeit, den Beratungsdienst unter der
Hotline-Nummer 031 385 33 39

zu kontaktieren.
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Curaviva Schweiz empfiehlt den Auskunftsuchenden, nach Még-
lichkeit per Mail mit dem Beratungsdienst in Verbindung zu
treten. Der schriftliche Austausch tragt gerade bei komplexeren
Sachverhalten zum besseren Verstandnis bei. Unterlagen wie
beispielsweise Vertrage oder Reglemente lassen sich den Mails
als Attachment beifligen, was die Klarheit weiter erhoht. Zudem
bietet die schriftliche Antwort den Fragestellerinnen und -stel-
lern mehr Verbindlichkeit als miindliche Auskiinfte.

Das erste Antwortmail sowie die ersten 15 Minuten pro Anruf
sind fur die Mitglieder von CURAVIVA Schweiz kostenlos. Wei-
tergehende Beratungen werden dem Mitglied direkt in Rech-
nung gestellt. kaps garantiert die Kontaktaufnahme innert 48
Stunden. (bas)



lung, weil sich die fehlbaren Surfer in der Regel wahrend der
Uberwachung zuriickhalten und nachher unerkannt wieder
aktiv werden und beispielsweise Pornoseiten besuchen. Sie
empfehlen, den Hinweis auf die Moglichkeit personenbezoge-
ner Priifungen bei begriindetem Verdacht auf Missbrauch be-
reits ins Personalreglement aufzunehmen. Dann eriibrigt sich
die Vorankiindigung.

Rechnen Sie mit Beratungs-Mehrarbeit, wenn 2013 das Er-
wachsenenschutzrecht in Kraft tritt?

Die Ablosung des bald 100-jahrigen Vormundschaftsrechts
durch das Erwachsenenschutzrecht ist ein grosser Schritt. Es
wird vor allem auch die Stellung urteilsunfahiger Menschen in
Heimen und ihrer Angehdriger starken und muss jedes Heim
fur Pflege- und Betreuungsbediirftige beschaftigen. Zeitgemas-
se, professionell gefiihrte Institutionen leben den Vorgaben des
neuen Rechts bereits nach. Sie werden sich kaum umstellen
miissen. Eine Arbeitsgruppe von Curaviva Schweiz, der ich
auch angehore, wird ihnen ab kommendem Friihling prakti-
sche Arbeitshilfen fiir den Alltag zur Verfiigung stellen, zum
Beispiel Muster von Vorsorgeauftragen und Patientenverfligun-
gen. In einigen Heimen besteht vermutlich Nachholbedarf. Ich
hatte auch schon mit Heimleitenden zu tun, die sich erst auf-
grund von Kritik von Angehorigen dariiber Gedanken machten,
ob 16 Uhr nicht etwas friih ist als Termin fiir das Nachtessen
oder ob Aktivierungsangebote tatsdchlich notig sind.

Wo orten Sie im Schweizerischen Arbeitsrecht Handlungsbe-
darf?

Als sehr positiv erachte ich, dass wir anders als Deutschland
keine Uberregulierung haben. Das private Arbeitsrecht mit
dem Grundsatz der Kiindigungsfreiheit ldsst einen gewissen
Handlungsspielraum offen. Ein grosses Problem sehe ich wie

Hansueli Schirer

«In einem tragenden Umfeld lassen
sich Probleme vielfach mit einfachen
Massnahmen entscharfen.»

Curaviva-Rechtsberater

Foto: zvg

schon erwéhnt in der fehlenden obligatorischen Krankentag-
geldversicherung. Sie wiirde beispielsweise auch jenen Arbeit-
nehmern Vorteile bringen, die bei langerer Krankheit zwar
Kiindigungsschutz geniessen, aber keinen Lohn mehr erhalten
und auch keine Erwerbslosenunterstiitzung beziehen kénnen.
Fragezeichen setze ich weiter hinter die vom Bundesrat vorge-
schlagene Erh6hung der Entschddigung nach missbréuchlicher
Kiindigung von maximal sechs auf zwolf Monatslohne. Die
neue Regelung wiirde vermutlich in vielen Féllen eine ausser-
gerichtliche Einigung auf der Basis von zwei bis drei Monats-
I6hnen verunmoglichen und dazu fiihren, dass mehr Leute
befristet oder temporéar angestellt werden. Die Anderungkénn-
te sich als Eigengoal erweisen, wie solche Regelungen in
Deutschland zeigen. Fiir einen ausgewogenen Arbeitnehmer-
schutz wichtiger wére eine gesetzliche Regelung flexibler Ar-
beitsformen wie insbesondere der Arbeit auf Abruf. ®

Zur Person

Lic. iur. Hansueli Schirer ist seit 1987 als selbstandiger Rechtsbe-
rater, Verhandlungsleiter, Seminarleiter und Publizist in allen Be-
reichen des privaten, 6ffentlichen und kollektiven Arbeitsrechts,
der Sozialpartnerschaft und des Personalwesens tatig. Er hat
2005 das «Kompetenzzentrum fiir Arbeitsrecht&Personal kaps»
mit Sitz in Stafa (ZH) gegriindet und bringt 25 Jahre Erfahrung
mit als Leiter des Rechtsdienstes des Schweizerischen Kaufman-
nischen Verbandes, als Personaljurist eines kantonalen Personal-
amtes sowie als Prasident und Geschaéftsleiter von Angestellten-
verbanden. Seit Anfang 2010 betreut kaps die Rechtsberatung
von Curaviva Schweiz.

3 5 CURAVIVA 2|11



	Hansueli Schürer berät Curaviva-Institutionen in rechtlichen Fragen : "Missbräuche nehmen zu beim Ausstellen von Krankheitszeugnissen"

